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den Erwerb, das Eigentum und den Besitz von Konsular
räumlichkeiten und der Residenz des Leiters des Konsulats 
befreit, mit Ausnahme von den Steuern und Abgaben, die als 
Vergütung für bestimmte Dienstleistungen erhoben werden.

(2) Die im Absatz 1 genannte Befreiung gilt nicht für die 
Steuern und. Abgaben, die nach den Rechtsvorschriften des 
Empfangsstaates von einer Person zu entrichten sind, die mit 
dem E^ntsendestaat oder dem Leiter des Konsulats einen Ver
trag schließt.

Artikel 21

(1) Ein Angehöriger des Konsulats sowie seine Familien
angehörigen sind von allen staatlichen oder kommunalen 
Steuern und Abgaben befreit; ausgenommen hiervon sind:

1. indirekte Steuern und Abgaben, die gewöhnlich im Preis 
von Waren oder Dienstleistungen enthalten sind;

2. Steuern und sonstige Abgaben für privates, im Empfangs
staat belegenes unbewegliches Vermögen, jedoch vorbe
haltlich des Artikels 20;

3. Erbschaftssteuern für ererbtes Vermögen im Empfangs
staat, jedoch vorbehaltlich des Absatzes 2;

4. Steuern und sonstige Abgaben für private Einkünfte, deren 
Quelle sich im Empfangsstaat befindet, sowie Vermögens
steuern für Beteiligungen an gewerblichen Unternehmen, 
die im Empfangsstaat ihren Sitz haben;

5. Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben, die als Ver
gütung für bestimmte Dienstleistungen erhoben werden;

6. Eintragungs-, Gerichts-, Beurkundungs-, Beglaubigungs
und Hypothekengebühren sowie Stempelsteuern für unbe
wegliches Vermögen, jedoch vorbehaltlich des Artikels 20.

(2) Für bewegliches Vermögen eines verstorbenen Ange
hörigen des Konsulats oder eines seiner Familienangehörigen 
werden Erbschaftssteuern insoweit nicht erhoben, als sich 
dieses Vermögen nur deshalb im Empfangsstaat befindet, weil 
sich der Verstorbene als Angehöriger des Konsulats oder als 
Familienangehöriger eines solchen in diesem Staat aufhielt.

Artikel 22

(1) Die Ein- und Ausfuhr von Gegenständen und Kraft
fahrzeugen, die für den dienstlichen Gebrauch des Konsulats 
bestimmt sind, wird genehmigungsfrei und ohne Erhebung 
von Zöllen, Gebühren und Abgaben in Übereinstimmung mit 
den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates gestattet, wie sie 
für diplomatische Vertretungen im Empfangsstaat angewandt 
werden.

(2) Die Ein- und Ausfuhr von Gegenständen und Kraftfahr
zeugen, die für den persönlichen Gebrauch einer konsulari
schen Amtsperson sowie seiner Familienangehörigen ein
schließlich für die Erstausstattung des Haushalts bestimmt 
sind, wird genehmigungsfrei und ohne Erhebung von Zöllen, 
Gebühren und Abgaben in Übereinstimmung mit den Rechts
vorschriften des Empfangsstaates gestattet, wie sie für die 
Mitglieder des diplomatischen Personals diplomatischer Ver
tretungen im Empfangsstaat angewandt werden.

(3) Das persönliche Gepäck einer konsularischen Amtsperson 
sowie seiner Familienangehörigen ist von der Zollkontrolle 
befreit, sofern nicht ernsthafte Gründe für die Vermutung be
stehen, daß es Gegenstände enthält, deren Ein- und Ausfuhr 
nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen gestattet ist. 
In diesem Falle ist eine Kontrolle nur in ihrem Beisein oder 
im Beisein eines Beauftragten möglich.

(4) Einem Mitarbeiter des Konsulats sowie seinen Fami
lienangehörigen wird die Ein--und Ausfuhr von Gegenständen,

die für die Erstausstattung des Haushalts bestimmt sind, und 
von Kraftfahrzeugen genehmigungsfrei und ohne Erhebung 
von Zöllen, Gebühren und Abgaben in Übereinstimmung mit 
den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates gestattet, wie sie 
für die Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals 
diplomatischer Vertretungen' im Empfangsstaat angewandt 
werden.

(5) Die in den Absätzen 1, 2 und 4 genannten Befreiungen 
von der Erhebung von Gebühren und Abgaben beziehen sich 
nicht auf die Kosten für die Aufbewahrung, Lagerung und 
den Transport von ein- oder ausgeführten Gegenständen und 
ähnliche Dienstleistungen.

Artikel 23

Ein Angehöriger des Konsulats sowie seine Familienange
hörigen genießen im Empfangsstaat Bewegungs- und Reise
freiheit, vorbehaltlich der Gebiete, in die die Einreise oder 
der Aufenthalt auf Grund der Rechtsvorschriften des Emp
fangsstaates nicht gestattet ist.

- Artikel 24

Familienangehörige eines Angehörigen des Konsulats, die 
Staatsbürger des Empfangsstaates sind oder ihren ständigen 
Wohnsitz in diesem Staat haben, genießen nicht die in die
sem Vertrag festgelegten Erleichterungen, Privilegien und 
Immunitäten. Das gilt auch für einen Mitarbeiter des Kon
sulats, der Staatsbürger des Empfangsstaates ist oder der 
seinen ständigen Wohnsitz in diesem Staat hat, mit Aus
nahme der im Artikel 16 Absatz 1 vorgesehenen Aussage
verweigerung über Angelegenheiten, die mit der Ausübung 
seiner dienstlichen Funktionen verbunden sind.

Kapitel IV 

Konsularfunktionen

Artikel 25

Eine konsularische Amtsperson hat:
1. die Rechte und Interessen des Entsendestaates und seiner 

Staatsbürger, einschließlich der juristischen Personen, zu 
vertreten;

2. zur Entwicklung der ökonomischen, kulturellen und wis
senschaftlichen. Beziehungen zwischen dem Entsendestaat 
und dem Empfangsstaat beizutragen;

3. auf andere Art und Weise die Entwicklung freundschaft
licher Beziehungen zwischen dem Entsendestaat und dem 
Empfangsstaat zu fördern.

Artikel 26

(1) Eine konsularische Amtsperson darf ihre konsularische 
Funktion nur im Konsularbezirk ausüben. Die Ausübung kon
sularischer Funktionen außerhalb des Konsularbezirkes be
darf in jedem Einzelfall der Zustimmung des Empfangs
staates.

(2) Eine konsularische Amtsperson kann sich in Ausübung 
ihrer konsularischen Funktionen direkt an die zuständigen 
staatlichen Organe im Konsularbezirk wenden.

Artikel 27

Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, in Überein
stimmung mit den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates 
Staatsbürger des Entsendestaates ohne besondere Vollmacht


